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Stadt Haldensleben 
 
 

A n t r a g :  A-048(VII.)/2021 vom: 16.02.2021 

 

 

Kurzfassung: Antrag der Fraktion B90/ DIE GRÜNEN - Änderung der Satzungen der 

gemeinnützigen Vereine um eine Heimfallklausel und um die Teilnahme der 

Einwohner bei der Verwirklichung von Satzungszielen 
 

 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 

Einbringer: Stadträtin Anja Reinke, Fraktionsvorsitzende 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

 

Die Fraktion B90/ Die GRÜNEN stellt folgenden Antrag: 

 

„Der Stadtrat möge beschließen: 

 

Alle gemeinnützigen Vereine, die seitens der Stadt Haldensleben in irgendeiner Form (direkte 

finanzielle Beihilfen, kostenlose Nutzung städtischer Immobilien, Übernahme von Kosten usw.) 

unterstützt werden, müssen in ihrer Satzung Folgendes sicherstellen: 
 Die Heimfallklausel muss gewährleisten, dass im Falle einer Auflösung des Vereins der Teil, des 

verbleibenden Vermögens, der gefördert wurde, für freiwillige Aufgaben, entsprechend der 

Satzungsziele des Vereins, der Stadt Haldensleben zur Verfügung steht. 

 Die aktive oder passive Teilnahme aller Einwohner der Stadt Haldensleben bei der Verwirklichung der 

Satzungsziele muss gewährleistet sein.“ 

 

 

Ausschuss/Gremium Sitzung empfohlen abgelehnt 

Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss 13.04.2021   

Hauptausschuss 22.04.2021   

Stadtrat 24.06.2021   

 

 

 

 

Anlagenverzeichnis: Antrag der Fraktion B90/DIE GRÜNEN vom 16.02.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 
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